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Die wohltätige
Volkszigarette

\/jit der im Jahre 1925 erfolgten grund-
' sätzlichen Gutheifjung der Alters-

und Hinterlassenen-Versicherung durch das

Volk und durch die eidgenössischen Stände
erhielt der Bund gleichzeitig die Ermäch-

tigung zur fiskalischen Besteuerung des
Tabaks, dessen Ertrag dem Versicherungs-
werk zugute kommen soll. Nun soll
noch die gesetzliche Grundlage für die
allgemeine Besteuerung des Tabaks

geschaffen werden. Die fiskalische

Belastung des Tabaks ist im Ausland
wesentlich höher als in der Schweiz.
Während der Fiskalertrag auf den
Kopf der Bevölkerung in der Schweiz
Fr. 5.35 beträgt, ist er in Deutschland
3mal höher, in England sogar 7mal.
Da die im Inland hergestellte Ziga-
rette eine bedeutend höhere Be-

lastung erträgt als der Pfeifentabak
oder die Zigarre, soll diese nun
hauptsächlich belastet werden.
Man schätzt den Jahresverbrauch

an Zigaretten in der Schweiz
auf IV2 Milliarden Stück, die
mit V2 Rappen besteuert, über

!7

Millionen Franken zu Nutz
und Frommen des Versiehe-

rungswerks ergeben würden. i

Die Volkszigarette von 272-6 I
Rappen pro Stück ist mit über I
95% daran beteiligt, für die II
teureren Sorten ist eine
Rappensteuer vorgese-

H hen. So darf sich denn ^^jj|
jeder Zigarettenrau-

ächer,
der am 6. De- H

zember für die AI-
fers- und Hinterlas- H

iffl senen-Versicherung J||
PHl stimmt, alsWohltäter flj
Ejgl fühlen, der gewillt

ist, einen kleinen

|[~j| Teil seiner Leiden- H
2 schaft für die Allge-

I pH meinheit zu opfern.

bIWI Zigarettenrau-
chen wird zu den

I BÉl wohltätigen Hand-
1RS lungen gezählt

51 werden müssen.
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